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Somit annn das Incommodum unNnseres Pfarrers auf ıne doppeltegangbare Art behoben werden; darum ist seine PraxIıs, das heilige Jut

In wel eirennten Sumptionen nehmen, uner1a sub levi. Eine
diesbezügliche Anirage be1l der Rıtenkongregation wurde bestimmt die
lakonische Antwort eintragen: : Serventur rubricae!

Kopstal (Luxemburg) Dr. aul ayser.
Sonntagsheiligung. Eıne junge Tau aht ONN- un: Feler-

en den n Nachmittag, auch abends nOch. Sie fragt 1U ihren
deelisorger, ob diese Sonntagsarbeit für sıe erlaubt sel, und gıbt fol-
gende Gründe . die s1e ZULX Arbeit bewegen: ‚„ Wir sıind Jung verhe!l-
T  el, sınd AL In un haben viele Schulden. Sowohl meın Mannn w1ıe auch
ich gehen jeden lag ın die Arbeit. Ich nahe auch SONSs jeden enolft b1ıs In die spate acC. hıneln, den Verdienst steigern. Die
Sonntagsmesse besuche ich regelmäßig. ‘

Eıiıne Dıspens VO.  S Seite des zuständigen Pfarrers oOder ÖOÖrdinarıus
ist nach dem kanonischen Rechte nıcht vorgesehen, da 1m bezüg-liıchen Can.,. 1245, 1! heißt .1n casıbus singularibus ‘ Iso wurde ıne
solche Dispensvollmacht N1C. Geltung bekommen, da iıch N1C.
einen einzelnen Fall der einzelne Male der Sonntagsarbeit han-
delt och anders stie. die Sache, venn INa  — die Verhältnisse In
Rechnung zıeht, in denen ıch dıe Frau befindet. Diese ınd oben
angegeben, und Draucht 1Ur hınzugefügt werden, daß dıe Frau
sıcher glaubwürdig un: uch gewlssenhaft ist Sonst würde sS1e  S wohlnıcht anfragen und wuürde N1C. gewissenhaft den Sonntag durch
dıe heılige Messe halten. Demgemäß findet wohl AÄAne Zweifel für sıe
die Ausnahme DO  i der Enthaltung DO  f knechtlichen Arbeiten Anwen-dung, die ausgesprochen ist mıt dem bekannten Satz „HKatione €S-
ıtatis PTropriae EXCUSANTIUr 9 qul alias SUOSQUE susftentare
NO  b possunt‘ AAa cf Noldin-Schmitt, INOT., 1L, edıt. 1 , pas DDNr. 272) Daß die beıden Jung Verheirateten ar sınd un ZU ort-kommen jede Arbeitsmöglichkeit benuützen mussen, durch ihreSchuldenlast nıcht In ıne harte Bedrängnis kommen, besagt deroben geschilderte Tatbestand. Dabei wollen WIT qauf ıne eventuellhier mögliıche Frage das Wesen der „OPCTQ servilia ‘ nıcht weıtereingehen. Es wurde selınerzeit ın dieser Zeitschrift ausführlich dar-über  A geschrıeben (75 Jahrg., 922, »S 652 {f.) Ebenso erscheintüberflüssig, darüber dıskutieren, ob nıcht das Axiom: „Lex dubıa
NO  } obligat  DA In uUuNnserem Falle angewandt werden könnte.

Schwaz (Tirol) Dr Pax Leitner.

Mittellungen
Die Sorge 1 die Festigkeit des Ehebandes. In der angesehenenromischen Zeıtschrift „Apollinaris’, herausgegeben VO päpstlichenHochschulinstitut Apollinare, 1939, 348—399, veröffentlicht eınungenannter 95  U: scriptor ‘zierten Eheband, worin bren

eın Zwiegespräch mit dem personifi-nende Fragen des kanonischen Ehe-
PrOoOzZeSsSses besprochen un entsprechende Vorschläge gemacht werden.Die Frage ist insofern hoch aktuell eworden, als In den etztenJahrzehnten, besonders seit der Herrschaft des Godex, die ahl derkanonischen Eheprozesse
Hatte INa  e 1908 Jährlich höchst

ıIn bedenklicher Weise zugenommen hat
CINSs Eheprozesse bei Ehe-gerichten der katholischen Kirche, ist gegenwärtig die j&tih;liche
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Zahl auf mehrere "Tausend angewachsen. im Jahre 1937 wurden
rOoOzesse alleın Furcht und Zwang geführt,gefähr 1000

arunter a.  €e, dıe 20, 3 ’ Ja Jahre zurücklagen. twa 500 Fälile
befaßten iıch mıt simulıertem Ehewillen und anderen wesentlichen
Konsensmängeln, iwa 100 mıiıt impotenz un Irrsinn. uch dıe
ahl der Lösungen nıcht volizogeDNDer hen hat bedeutend ZUSCHOÖIN-

oder a  O jetz beı 3001NeI. Waren iruher jJährlıch iwa
Die römischen Behörden verschließen ıch diesen Erscheinungen

gegenuüber nıcht Beweıls dessen dı ein 1m Auftrag der akra-
mentenkongregatıon erSanSseNcCSs Schreiben der erliiner Nuntiatur

es ZULL strengen Handhabung der Ehe-VO August 1938, welch
prozeßvorschriften mahnt, ferner äahnlıche Weısungen einzelne
Ehegerichte, schließlich die Tatsache, daß neuestiens aps Pıus XIl
IN der Sakramentenkongregation eın eigenes Subsekretarlat ZU.  — ber-
wachung der Diözesangerichte eingesetzt hat.

elches iıst 110 die Quelle der vermehrten Eheprozesse? Der -
wähnte Artıkel führt VOTL em qauf leichtsinnıge Heiraten, wobel die
Voraussetzungen LUr ine glückliche Ehe Sanz aqußer acht gelassen
werden, getäuschte Erwartungen, schwere Heimsuchungen, Untreue,
angebliche Unmöglichkeıit des ehelichen Zusammenlebens und ine

Beichtväter und Seel-mancherorts geübte milde Gerichtspraxı1s.
SOTSECT raten manchmal AUS unangebraem Seeleneılufer In unkluger
W eıse aussichtslosen Prozessen. Mißbräuchlich wırd oft das
bonum COMMHNNUMNEC 1Ns eld geführt. Gewi1ß, bei jedem Eheprozeß ist

ber das öffentliche Wohl VelI-das öffentliche Wohl interessiert.
langt Festhalten Eheband, nıcht Ungültigkeitserklärung einzelneı
hen. Eın öffentliches Interesse der Ungültigkeitserklärung
wurde 1U  I 1m eines öffentlichen Ärgernisses, z. B bel notorisch
bıgamen der inzesten Verbindungen vorliegen. Ist das Zusammen-
leben tatsächlıch unmöglıch, 1aßt dıie Kırche iıne separatıo LiOTO
el Z wiıird iıne Ungültigkeitserklärung verlangt, steckt da-
hınter Nu  d oft dıe Sehnsucht nach einer anderen Ehe

Nıcht Sanz zufirieden ıst der Artikelschreiber 1m allgemeinen mıt
den Ehebandsverteidigern. Ihr lediglich berufliches Interesse halte
gegenuüber dem aus höchst persönlıchem Interesse geführten Kampf
des Klägers Aicht immer SLIAnNn: Mußte doch die Sakramentenkongre-
gatıon Jänner 1937 die Ehebandsverteidiger ermahnen, nicht
Anwälte der Parteien werden. Schlecht ist der Artıkel auf dıe
dvokaten sprechen. Durch ihre Kniıffe verwirren sS1e 1Ur oft
dıe Richter. Der Verfasser schlägt er VOT, be1l den geistlichen
Gerichtshöfen eın Kollegıum VO Ex-offo-Advokaten einzusetzen, dıe
N1IC. unmittelbar VO den Parteıen, sondern VO: Gerichte entlohnt
werden. Hıedurch verliere das Interesse des Advokaten den persön-
lıchen Charakter. Vom Richter verlangt der Artikel SCHNAUE Kenntn1s
des materıellen un prozessualen Rechtes, peinlıche Gewissenhaftig-
keıt, Umsıicht, strenge Objektivıtät, die sich VO  - keiner vorgefaßten
Meınung leıten 1äßt, und Freiheıit VOo  w unangebrachtem Mitleid Vom
Gesetzgeber verlangt der Verfasser eın klares, eindeutiges Recht, das
verschıedene. Auffassungen, soweıit als menschenmöglich, ausschließt.
Dıie belıebte erufung auf Entscheidungen der ota wird getadelt.
Jeder all hat seine Besonderheiten, oft werden NUr einzelne atze
us der Rota-Entscheidung herausgerıssen, dann ber auch Ent-
scheıidungen verwertel, die mangels einer Appellatıon Sar nicht
vollen gerichtlichen Austragung und Durchführung gelangt sınd. Zu-
dem sel  ö die Tätigkeit der jetzigen ota noch kurzlebig, einen
festen Gerichtsgebrauch und 1ne feste Praxis schaffen M1S-
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brauch wird ach der Meinung des Verfassers auch mıt den 'Soge-
nannten Prdsumptionen getrıeben. Die gesetzlichen Präsumptionen,
Can. 1014 (favor matrımon11), 1086, (Übereinstimmung des
inneren ıllens mıiıt der Außerung des Wiıllens), mussen wleder
Ehren kommen un dürfen nicht UrC. sogenannite Tichterliche Pra-
sumptionen, Canll,. 18528, verdrängt werden.

Nun omm der Verfasser positiven Vorschlägen. In Anbetracht
dessen, daß dem RKRıchter ıne uübermenschliche Aufgabe zugemutewird, WeNnNn uüber den inneren Wiıllen entscheıden soll, In Anbetracht
dessen, daß eiIn sicheres Urteil uber VIS el metus kaum möglich ist,
wWenn bereıts Jahre verflossen sSind, schlägt der Verfasser VOT
Klagen n behaupteter Simulation oder behaupteten Ausschlusses
des Ehewillens oder einer wesentlichen Fıgenschaft der Ehe (can108506, S  5 2) sınd grundsätzliıch abzuweılsen, ebenso Klagen wWeESECN VIS
el me(lus, WEeNnNn nach Wegflall des Zwanges die Eheleute eine be-
stimmte eıit Iriıedlich beisammen gelebt haben Hıedurch wurden
alljährlıch mehrere hundert Prozesse ausgeschaltet. DIie nier-
scheıdung zwıschen schuldigem und nıchtschuldigem eıl beı Beur-
teılung der Klageberechtigung abe ıch nicht bewährt, weiıl 1Nne
Irreführung des Gerichtes In diesem Punkte vielfach ın der W ıllkür
der Parteien j1eg Es wurde der Vorschlag gemacht, daß samtlıche
Ehenichtigkeitsurteile VOT ihrer Durchführung VO einer römischen
Gerichtsstelle überprüft werden sollen Davon verspricht ıch der
Verfasser keinen durchschlagenden Erfolg, da ıne Überprüfung ohne
Aktenstudium auf der Öberfläche bleibt. Immerhin aber wuürde diıese
Maßnahme ZUT Sorgfalt hbeıl Behandlung VO  w Eheprozessen ANSDOTNECN.Jedenfalls sollte nach der Meınung des erfassers die Pflichtappella-tıon VO  } den Metropolitangerichten dıe ota wıederum eingeführt,also die drıtten Instanzen außerhalb Roms wileder beseıtigt werden.
Freilich mußte dann uch die Forderung der zeıtraubenden un: ost-
spieligen Übersetzung der Gerichtsakten (can. 1644, 2) 1n Wegfallkommen un für ıne relatıiv rasche Erledigung gesorgt werden.

Soviel uber den Artikel 1m Apollinaris. Die Vorschläge gehenweıt Ihre Verwirklichung wurde teilweise ıne Abänderung der Be-
stiiımmungen des Codex ZU. Folge haben, WOZUu I1a sıch vielleicht
schwer entschlıeßt Weniger adıkal wäre der Vorschlag, daß edıin-
SUNSenN und Vorbehalte DNUr dann rechtliche Wiırkungen haben, wennNn
s1ıe beiım Eheabschluß schriftlich VOLr dem ITrauungsfunktionär n]ıeder-
gelegt werden. Vgl Archiv kath R’ 1939, 104 Hiedurch WUur-
den bedingte Ehen, nachdem sıe der GCodex 19808  a} einmal zugelassenhat, beıbehalten, der Abschluß aber unter sichere Kontrolle gestellt.Größere Schwierigkeiten ergeben siıch beıl danierung VO ONnsens-mängeln. ach Canh. 1156, D, muß bDel öffentlichem Konsensmangeldie Konsenserneuerung 1n forma Jure praescrıpta erfolgen, 1Iso regel-mäßıg VOT dem Pfarrer un wel Zeugen. DBel geheimem Oonsens-
mangel genuügt allerdings die geheime Erneuerung, muß ber nach
Can 1134 1 Bewußtsein der Ungültigkeit der ersten Konsensabgabeerfolgen. Hier kommt Inan einem brauchbaren Ergebnis NUr, WenNn
INa  — „Öffentlich ” nıcht 1m Sinne VO:  - Can. 1037 (beweisbar), sondern1m Sınne VO Can. ’ (allgemein bekannt) nımmt. Die Forderungdes Bewußtseins der Ungültigkeit des ersten Konsenses, DZw. der Eheist bel VIS et metus praktısch kaum realısıerbar. Meist behauptendie betreffenden Eheleute, Sar nicht gewußt aben, daß quali-fizierter Zwang die Ungültigkeit der Ehe ZU.  — Folge habe; s1ie wollenerst unmittelbar VOT der Klageerhebung oder erst nach Aufhebungder Febensgemeinschaft davon gehört haben Möglich, da der



qualifizıerte Zwang kein solutier eın muß, der jegliche Freiheıt
aufhebt Aber selbst wenn dieses theoretische Wiıssen vorhanden
Wäar, wIrd Cc1X ein1igermaßen siıcheres Urteil über die Ungültigkeıt der
Ehe den betreffenden Gatten kaum möglıch ein also das Bewußtsein
der Ungültigkeıt der Ehe fehlen Die jugendliche Braut die VO.
ıhren Eiltern ungehörıger Weise LEhe gedrängt wird
kann das Bewußtsein en daß ih Unrecht geschehen SCIH; ein DU,  —

einıgermaßen sıcheres Urteil daß deshalb dıe Ehe ungültiıg se1ı (con-
stare matrımonıum sSSe nullum, Cal  - 1134 ist ausgeschlossen Das-
se. kann vielleicht das Rıchterkollegiıum nach langer und reifliıcher
Überlegung fällen Daher mu ZUuUr Konvalıdatıon der Ehe SgeNusSCNH,
daß dıe Frau nach Wegfall des Zwanges TOLZ des einsligen Zwanges
freıiwillıg das enNnelıche en fortsetzt Da derartıge Konsensmängel
regelmäßıg 1Ur ENSCICH Kreısen, fast n]ıemals allgemein bekannt
(publicum Sınne VO  - Ca.  > 2197 iınd bedarf ZU.  - ehebung
des Mangels auch N1IC. der Offentliıchen KForm Ist diese Te alt-
bar, bzw wIird SIC VO  > der zuständıgen Stelle approbiert können
Klagen auf Ungültigkeıtserklärung VvVon hen die ‚War unter ırgend-

Freiheiıtsbeschränkung CIN:  e aber nach Wegfall
Zwanges freiwillıg fortgesetzt wurden regelmäßıg ohneweıters abge-
WIESEN werden Das Ärgernis, daß hen TSt nach oder Jahren
n Zwanges angefochten werden, obwohl die Eheleute der

istZwischenzeıt frıedlich eın normales Eheleben geführt haben,
beseıltigt.

Graz Dr Joh arıng
Beachtenswerte edanken S Vorlesungen Tof G, Jungs ıber

Alchemie.1) Jung ist unstreilıg der angesehenste Psychotherapeut der
Gegenwart und der Begründer der modernsten Methode der Psycho-
erapıle, der analytıschen oder omplexen Psychologıe Man iragt ıch
un wiıllkurlich Warum verırrt sıch C112 schöpferischer Geılist auf 1n

abwegıges Gebiet WI1e die Alchemie auf den ersten Blıck ist?
ber bel der Lektüre SC1HNeTr Schrift begreift INa  - das Suchen diıeses
Forschers auch auf den dunklen Pfaden der Alchemie und InNa.  b
wiıird ıhm beipflichten INUSSCH, wenn SCArel „Heutzutage 1st das
rühere Gerede VO: Irrtum der Alchemie N1C|! IU  — etwas antıquiert
sondern auch C111 intellektuelles Armutszeugnıi1s geworden Es gibt
der Alchemie sehr moderne Probleme die ber auf anderen Ge-
biete als der Chemie lıegen (S 35) Wır wollen hier nicht qauf die inter-
essanten und bizarren Ausführungen Jungs die das dunkle Gebiet
der Alchemie hineinleuchten eingehen sondern AUr auf eiN19E für
den Theologen beachtenswerte Gedanken hınweisen Vieles, w as Jung
aus der Alchemie herbeizieht, ist phantastisch. ber INa  w muß stau-
NEN, WI1ie als Nıchtkatholik (Protestant) unNnserem Glauben seıinen
Schriften mit Hochachtung gegenubertritt.

Jung streıift U, das alte, schwere Leıb-Seele-Problem das
menschlichen Leben überallhin sıch auswirkt schrıeh Jahre
1934 ein eıgenes geistreiches uch VO der Wirklichkeit der Seele

dem dıe Neuentdeckung der Seele als 1Ne Haupterrungenschaft
preıst ber dıe Imagınatıio, den alchemistischen Schlüssel ZU Ge-
heimnis des OPUS geht SEIN geıstıger Denkweg hın ZUuU Symbol das

unNnseTer Liturgie uıund be1l den Sakramenten 1Ne große Rolle spielt
Vom Symbol schreıbt Jung treffend ‚„‚Das edıium der Verwirk-

— Die Erlösungsvorstellungen der chemı1e Vorlesungen VO:  j
Prof Jung Sonderdruck Zürich 1937 Rhein-Verlag


